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Dokumentation bei Unterschreiten der Sicherheitsmindesthöhe zur 
Durchführung von Außenlandeübungen (ohne Aufsetzen)

Zutreffende Kategorie ankreuzen
Bei vorgeschriebenen Aussenlandeübung im Rahmen 
der Globalausbildungserlaubnis zur praktischen 
Flugausbildung von Flugzeug-, Segelflugzeug-, 
Motorsegler- und Ultraleichtflugzeugführern.

Genehmigung zur Unterschreitung der 
Sicherheitsmindesthöhe zur Globalen 
Ausbildungserlaubnis vom 31.3.04. 
Kenntnisnahme wurde vom Fluglehrer  im 
Ausbildungshandbuch bestätigt!

Bei vorgeschriebenen Aussenlandeübung in der praktische 
Ausbildung ausserhalb der Ausbildungseinrichtung
auf weiteren Mustern, Klassen oder Ballonarten
Bei vorgeschriebenen Übungsflügen zur Verlängerung 
einer Klassenberechtigung
Bei Prüfungsflügen

Genehmigung zur Unterschreitung der 
Sicherheitsmindesthöhe für Fluglehrer und 
Prüfer des BWLV vom 6.4.06. 
Kenntnisnahme wurde vom 
Fluglehrer/Prüfer dem BWLV durch 
Unterschrift bestätigt!

Bei vorgeschriebenen Aussenlandeübung bei Ausbildung oder Prüfung im Rahmen einer 
individuellen Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde.

Über die im Rahmen dieser Erlaubnisse durchgeführten Außenlandeübungen sind von den 
ausbildenden Fluglehrern genaue Aufzeichnungen zu führen und mindestens 1 Jahr lang 
aufzubewahren. Die Aufzeichnungen sind jeweils  unmittelbar nach Beendigung eines 
Ausbildungsfluges mit Notlandeübung zu fertigen. Sie müssen mindestens folgende Angaben 
enthalten:

Datum Startzeit Landezeit Flugzeugtyp Kennzeichen

Lage des Geländes

Geringste Flughöhe Anzahl der Außenlandeübungen

Name des Fluglehrers /Fluglehreranwärters Name des Flugschülers/Piloten

Bemerkungen

Datum u. Ort:               Unterschrift des Fluglehrers:

..................................................................     ............................................................


